


St.E. VII A - 53 e/42.

Preg, den 9. Juli 1943.

b) ij-Standartenführer Weinmann.

9. ViI. 1943

organg übersende ich

2

ruppenführer Frank hat

omarek, falls es auf G

- Reichsauftrageverwa

taatspolizeileitstelle

Its geschehen wäre, in

Lonelager zu überstell

Veranlaseung und für
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Wehrersatzinspektion Prag

Prag, am 16 .3.1943.

IIc Az. 12 i 10.29 Nr. 474/43

Bezug: Dort.Schrb. Nr. I 3 b- 53l v.20.3.43.

684

Betr.: Staatsangehörigkeit des Johann Komarek,

.24

in

Dieditz.

Bei eichsototem

Anl. : - 1 - Akte.

a Seumn L Mah:n

An den

Reichsprotektor in Böhmen und Mä

Prag.

In der Anlage wird die Ak

K o m a r e k, geb. ll.7.24 nach



März 1943.
10
Der Reichsprotektor
Prag IV, den
Fornspredhanachlösso: Prag 80141, 31945, 60951, 64458.
in Böhmen und Mähren
I 3 b- 531.
Es wird geboten, dieses Geschäftszoichen und don
Gegenstand bei woiteren Schrelben anzugebon.
Konten dor Oberkasse:
be
Postsparkassenkonto Nr. 98,500 und Girokonto bol
der Nationalbank für Böhmon und Mähren in Prag.
7./ An die
 27.62 D4
Wehrersatzinspektion
LTS
512
in PFR
Betrifft: Staatsangehörigkeit des Johann Konarek geb.ll.7.1924 in Die-
ditz.
.
Angeschlossen übersende ich die gewinsehten Akten
mit der Bitte um baldige Rückgabe. Die von mir getroffene Entschei-
dung ist aus dem Erlass vom 29.damuar 1943, Nr. I 3 b-44, ersichtlich.
i.A.
2./Wvl.am 1.6.43.
A 6684
2092
117
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Wehrersatzinspektion Prag

Prag, am 3.2.1943.

IIc/6AZ. 12 i 10.29 1124/43

Det nelo sutotertor

Betr.: Johann Komarek, geb. 11.7.1924, Einberufung.

 nm  monen

An den

Suugngsiole

C5.FEB.1943

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Prag.

t

Zur Prüfung der Rechtmäßigkeit der Einberufung des Johann

K o m a r e k, geb. ll.7.l924,benötigt die W.E.I. die Akten über die

Zuerkennung der deutschen Staatszugehörigkeit.

Diese Akten wurden dem Reichsprotektor vom Landespräsidenten

Mähren RAV unter I/S 185 am 27.1.43 zur Entscheidung vorgelegt.

Die W.E.I. bittet um kurzfristige Überlassung dieser Akten.

py

Wy



l1

Der Landespräsident

Brünn, den 3. Mäirz 1943

in Mähren

Tel. 10.880

Reichsauftragsverwaltung

Abt. I/S I

Akt.-Z. GB/Sch.

Schreiben nur an vorstehende Anschrift.

6. MRZ.14

An den

Et6sl

V

21

Vo hin Pel

Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

531

inP_raE

Betr.: Staatsangehörigkeit des Johann K o m a r e k

Bezug: Erlaß vom 26.2.1943 I 3 b - 44/II

Anlagen: 1 Aktenvorgang.

In der Anlage überreiche ich den gewinschten Vorgang.

Hhafihamg

eay

2192



26.Pebruar 1943

/

I 3 b - 44/II

1.)

An den

Herrn Landespräsidenten Mühren

- Reichsauftragsvervaltung-

in Brünn

-

Betrifft: Staatsangehörigkeit des Johann K o m a r e k.

V rgeng: Bericht vom 8.2.1943 - Abtl.I / S 185 AZ Gr.Bl/Za -

2

Ich bitte nochmals um Vorlage Ihrer Vorgünge in vor

stehender Angelegenheit.

20)

Wvl.am 15.3.1943

Hu.

I.A.

531

AW

M

219D
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Wehrmachtbevollmächtigter

Prag, den...

16. Februar

eo

und

XIX, Platz der Wehrmacht 5

Befehlshaber

Rufnummer 76 841

BioN

im Wehrkreis Böhmen und Mähren

mats

in b

Dratek

18. FEB. 1943

Abt. Ib/B Nr. 1Az. 2 4

Bezug: St. S. VII A - 53c/42

Betr.: Volkstumszugehörigkeit des Schützen Jan K o m a r e k,

z.Zt. M.G.Komp. Res.Gren.Btl.425 Brody über Lemberg 2,

Gen.Gouv

Herrn

Staatssekretär K. H. F r a n k

SS- Gruppenführer

11912

Prag

Sehr geehrter Herr Staatssekretär !

Wie aus einer am l5.2.hier eingegangenen Entscheidung

des Reichsprotektors Gr. I 3 b - 44 vom 29. Januar 1943 an den

Landespräsidenten in Mähren - Reichsauftragsverwaltung - in

Brünn hervorgeht, ist dem Jan Komarek s.Zt. die Deutsche Staats-

angehörigkeit vom ehem. Oberlandrat in Brünn zu Unrecht zuer-

kannt worden.

Ich habe veranlasst,den Truppenteil fernschriftlich

davon in Kenntnis zu setzen,damit die Entlassung des K. aus der

Deutschen Wehrmacht beschleunigt durchgeführt wird.

Heil Hitler !

Aua

Ma.

Qunyg n W..

St..V11A53 d/42

muganengs



S/ s0G by

I 3 b- 44

1.) An den

Herrn Landespräsidenten in Mähren

- Reichsauftragsverwaltung-

in Brünn

Betrifft: Johann K o m a r e k - Anerkennung als deutscher

Volkszugehöriger -.

We.65

K o n a r e k ist nach den Gutachten der RuS-Dienst -

stelle zvar wiedereindeutschungsfähig.Die seinerzeit von Ober -

landrat in Brünn durchgeführten Erhebungen ergaben aber,daß er

tschechischer Abstammung ist,nub tschechische Schulen besuchte,

ausschliesslich in tachechischer Gesellschaft verkehrte und nur

die tschechische Sprache beherrscht.Trotzden wurde or vom Ober-

landrat in Brünn als deutscher Volkszugehöriger anerkannt.Die

Zuerkennung der deutschen Volkszugehörigkeit an wiedereindeut -

schungsfähige Personen hat aber zur Voraussetzrng,daß die gel -

tend gemachte deutsche Volkszugehörigkeit wenigstens durch hin-

reichende Merkmale bestätigt wird.Dies trifft im vorliegenden

Fall nicht zu.

Ich bitte deshalb,die seinerzeit dürch den Oberland -

rat in Brünn erfolgte Feststellung der deutschen Vollssugehörig-

keit des Obengenannten zu widerrufen und das hiernach Erforder -

liche zu veranlassen.

2.)Z.d.A.

Hu.

I.A.

l

W



15a/

I 3 b - 44

Prag,den 5,Februar 1943

1.) Auf eine Abschrift unseres Sehreibens vom 29 Jens

T
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• Der Landespräsident
in Mähren
Brünn, den 8. Jänner 1943
Tel. 10.880
Reichsauftragsverwaltung
Abt.I/S I 185 Akt.-Z. Gr.Bl./Za.
Schreiben nur an vorstehende Anschrift.
An den
Herrn Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
vet heimsprotehtor
MAAA
In Bonmer L Mintice
in P r a 
Eingonasinille
Einaes 9. JAN.1943
Ain' Ahetehf.
i1
$a
Betr.: Staatsangehörigkeit Johann Komarek
44
Bezue: Erlass vom 11.12.1942 I3b- 3557
bilh loga
Anlage: 1 Aktenheft
Dem Johann K o m a r e k wurde vom ehemaligen Oberland-
rat in Brünn im Zuge eines Schnellverfahrens die deutsche Staatsan-
gehörigkeit zugesprochen. Zu diesem Schnellverfahren, das am 23..42
stattgefunden hat, wurde jeder Antragsteller eingeladen, in dem
er ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es sich um
den Antrag auf Zuerkennung der deutschen Staatsangehörigkeit handelt.
Auch K. hat eine solche Vorladung, wie aus den beigefügten Akten
hervorgeht, erhalten. An dem Schnellverfahren haben neben den Vertre-
tern der Partei und der RuS-Dienststelle,Reg. Insp. Schroth und der
Angestellte Ortner teilgenommen. Beide sind der tschechischen Spra-
che in Wort und Schrift mächtig. Es ist deshalb ausgeschlossen,
dass K sich lediglich um eire Arbeitsvermittlung in das Reich bemü-
hen wollte und über den Zweck des Schnellverfahrens nicht unterrich-
tet war. Auf dem Aufnahmebogen hat Ortner mit Rotstift vermerkt:
"Will zur Wehrmacht" und Reg. Insp. Schroth die Entscheidung in An-
betracht dessen, dass K. sich zur Wehrmacht meldet, getroffen. Ueber
den Empfang des Staatsangehörigkeitsausweises hat K. mit Johann
Heinrich Komarek quittiert.
Bei Ausstellung des Staatsangehörigkeitsausweises ist inso-
fern ein Fehler unterlaufen,als das Geburtsdatum nicht mit dem
11.7.1924 sondern mit dem 11.7.1920 eingesetzt wurde. Aufgrund die-
ses fälschlicherweise eingetragenen Geburtsdatums wurde K. zur Wehr-
macht eingezogen und nach Richtigstellung seiner Papiere, da der
Jahrgang 1924 noch nicht zur Einziehung heranstand, zwischenzeitlich
entlassen. Neuerdings ist K. wieder eingezogen worden. Heute tut
ihm anscheinend die Meldung zur deutschen Staatsabgehörigkeit leid,
nachdem er sich zuerst dahinter verkrochen hat, dass es sich bei dem
Johann K., geboren am 1l.7.l920 um einen anderen gleichen Namens
handelt.
Bei seinen mehrmaligen Vorsprachen habe ich den Eindruck ge-
wonnen, dass K. sich nur deshalb gemeldet hat, um als deutscher
Staatsangehöriger in seiner Berufsstellung als Kellner im Altreich
eine gutbezahlte Stellung zu erhalten. Ich habe auch alle seine Gesu-
che um Rückgängignachung seiner Meldung als deutscher Staatsangehö-
riger abschlägig beschieden, da es nicht dem einzelnen überlassen
werden kann, nach Willkür die deutsche Staatsangehörigkeit zu wech-
seln. Sollte es jedoch zweckmässiger sein, das Bekenntnis zum deut-
schen Volkstum zu widerrufen, weil solche Soldaten bewussten tsche-
chischen
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chischen Volkstums erfahrungsgemäss eine starke Belastung für die

deutsche Wehrmacht darstellen, so bitte ich, mit Ihrer Entscheidung

noch etwas zuwarten zu wollen.

Um Rückgabe der zur Einsicht vorgelegten Akten wird gebeten.

Im Auftrage:

ChipMarhang

Vf

66840



hV
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Brim, de
Dienftftelle für vas Vand Mühren
It-amdalian
/.De zember 1942.
Ruf: 16.763, 16.764, 16,765
I3 b-355
Betrifft: Johann Komárek, Wischau,Feststellung
der Staatsangehörigkeit.
Urschriftlich mit Anlage
dem
-Reichsauftragsverwaltung-
in B r ü n n
mit der Bitte um umgehende Prüfung und eventl. Widerruf der szt,.getrof-
fenen Feststellung des Oberlandrats in Brünn. Uber das Ergebnis bitte
ich mir zu berichten.
2./
Wv1.am 11.43./20292/.
J.X.
Wiedervorgelegt
7.2.0
M
Registratur.
20.92
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Grenadier Johann K o m a r e k, M.G.Komp.Res.Gren.Batl. 425

Brody über Lemberg 2 - Generalguvernement

Wiederholte Beschwerde an den Herrn Staatssekretär gegen seine ge-

setzwidrige Assentierung und Belassung im WM-Dienst.

08

1e.01

EL

Übersetzung:

S7

10L.

Ciage - 6. JAE 1943

Geehrter Herr !

Ich habe Ihnen bereits zweimal geschrieben, daß ich als tsche-

chischer Angehöriger einer rein tschechischen Familie in die deutsehe

Armee eingereiht worden bin und um Einschreiten dagegen ersucht habe,

denn als tschechischer Volkszugehöriger bin ich nicht verpflichtet,

in der deutschen WM zu dienen. Trotzdem ich bereits 1 Monat diene,

wurde diese Sache nicht erledigt. Ich werde nach dem Soldbuch un-

richtig geführt als:Johann K o m a r e k , geboren 192o in Brünn,

obwell ich 1924 in Dieditz bei Wischau geboren bin; es handelt sich

sichtlich um jemand anderen.

Trotzdem ich bereits einen Monat in der deutschen Armee diene,

hat meine Mutter überhaupt keine Unterstützung bekommen, obwohl sie

zum Teil auf mich angewiesen war. Als ich alles gemeldet habe, so

hat man mir gesagt, wenn ich noch weiter so reden werde, werde ich

erschossen u.s.ä. Ich setze voraus, daß diese Vorgangsweise mit der

deutschen Ritterlichkeit nicht im Einklang stehe, denn ich tue nichts

schlechtes, sondern ve lange nur mein Recht und beachte die Befehle

des Führers. Man hat mich zu alle dem noch wegtransferiert, um mir

die Anstrebung einer gerechten Lösung meines Falles unmöglich zu

machen.

Ich will fest daran glauben, daß Sie, Herr Staatssekretär, nach

Gesetz und Recht vorgehen werden und alles untersuchen lassen.

Assentiert wurde ich vom Wehrbezirkskommando Brünn. Auch dorthin

habe ich mich gleich nach meiner Einrückung schriftlich gemeldet, be-

kam jedoch bisher keine Antwort.

Heil dem Führer !

Anmerkung: Von meiner tschechischen Volkszugehörigkeit können Sie

sich beim Innenministerium in Prag überzeugen.

Avngingn

18.12,2.24.12.vn

VA-53 a 42

M.B.
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Fernschreibstelle

Laufende Nr.

Fernschreibname

Angenommen:

Befördert:

Aufgenommen:

Datum:

19

Datum: 

19

um:

15.215

um:

an:

Pillsin

:u0a

durch:

durch:

Rolle:

Bermerke:

Fernschreiben:

Posttelegramm:

von:

Fern pruch:

DER VORFALL HAT ERHEBLICHE UNRUHE IN DER BEVOELKERUNG

EEO GORR  G REOO

toqnungo

KLATTAU BEARBEITET:

DER BEZI

GEZ. DR

=

IN VER

e J

/79.4

Unterschrift des Auftraggebers

Fernsprechanschluß des Auftraggebers

808. Bugo Bönide, Berlin W 62
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Wehrmachtbevollmächtigter beim Reichsproteltor
und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen u.Mähren
Prag, 1.12.42.
Abt.Ie Az.l Nr. 2033/42 geh.
Da:t
GEHEIM
in B0
Cing- 17.022 1942
WeisungenI
Nr. 6
A
Betr.: Urlaubsscheine mit Hinweis auf bevorstehenden Vaffen-
stillstand.
o
von zahlreichen Stellen des Reiches und der besetzten Ge-
biete liegen Meldungen vor, dass einzelne Urlaubsscheine von Ostur-
laubern den Vermeri tragen, "Im Nalle eines Vaffenstillstands mit
Rußland nicht zum Fronttruppenteil zurücldkehren, sondern beim Er-
satztruppenteil melden."
Es ist bisher nicht gelungen, einen derartigen Urlaubs-
schein zu erfassen. Es wird nicht für aüsgeschlossen gehaten, dass
von Sowjetrußland in deutscher Uniform eingesetzte Agenten oder son-
stige Staatsfeinde zu Zersetzungszwécken derartige gefälschte Urlaubs
seheine bei sich tragen und sie gelegentlich in Urlauberzügen oder
an Stellen mit starken Wehrwachtverkehr zeigen.
Alle Wehrmachtangehörigen, in Sonderheit die Urlauber,
sind darauf aufmerksam zu machei. und anzuweisen, solche Personen
festzuhalten und der nächsten militärischen Weche. zu übergeben. Die
Wache hat die zuständige Abwehrstelle'zu benachrichtigen.
(Chef H Rüst wnd BdE, Stab Ic Nr.54l9/42 geh. und
W Bv. Ic Az. 1 Nr.1854/42 geh. )
2.)
Betr.: Verhalten der Wehrmachtavgehörigen gegenüber weiblichem
Kriegshilfspersonal.
Der Chef des Oberkommandos der Vehrmacht hat naghstehen-
de Verfügüng erlassen:
"Aus verschiedenen in letzter Zeit vorgelegten Strafverfah-
ren ist zu ersehen, dass Wehrmachtangehörige, die Dienstvorgesetzte
von weiblichen Kriegshilfspersonal waren, diesem gegenüber zudringlih
wurden und Liebesverhältnisse anzulmüpfen versuchten.
Dies veranlasst mich zu folgendem Hinweis für den Bereich
des Oberlommandos der Vehrmacht wnd der ihm nachgecrdneten Dienst-
stellen wnd höheren Kommandobehörden:
Von jadem Wehrmachtaigeliörigen ist gegenüber dem weibli-
chen Kriegshilfspersonal die Achtung und Zurüekhaltung zu verlangen,
die wir einer Kameradin schulden,
Ein Dienstvorgesetzter, der seine übergeordnete Dienst-
stellung dazu missbraucht, sich seilie untergebenen Helferinnen gefü-
cig zu machen, handelt unehrenhaft, unmännlich und gewissenlos.
Jeder Vorgesetzte hat die Pflicht, die seiner Obhut anver-
trauten Helferinien vor Pährnissen und Übergriffen zu schützen."
OC- ( ZO/C J
3376/42 geh
u. W Bv Ic Az.l Nr.1976/42 geh. )
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3.) Betr.: Geheimhaltung.
Auf Grund der vom OrW vorgenommenen Feststellungen ist die Ge-
heimhaltung beim Führen von Ferngcsprächen der Vehrmachtdienststellen
nicht ausreichend beachtet worden. Es ist deshalb vom Olw eine ausge-
dehnte Gesprächsüberwachung aller von Vehrnachtdienststellen geführten
Gespräche befohlen worden, Die Ergebnisse der Überwachung werden unmit-
telbar dem OkW zur weiteren Veranlassung übersandt.
Aus diesem Grunde werden alle Vehrmachtdienststel
penteile nochmals darauf hingewicsen, dass sie sich im Weh
ünd Mähren äusserste Zurüclhaltung bcim Führen von Gespräe
Wehrmachts- und öffentlichen Fernsgrechleitungen aufzuerl
Jeder Gesprächsführende muss immer daran denken, daß alle
leitungen im Wehrkreis Böhnen wnd Mähren (auch dic Verbind
Sondernetze der Wehrmacht) nicht abhörsicher sind, da diese
zun größten Teil über Anter mit tschechlscher Besetzung ve
eine technische lassnahme gegen das Mithören Unbeiugter ni
werden kann. Ausserdem mu■s im [chrkreis Böhmen u.lähren m
tem feindlichen Abhören gerechnet werden. Verden Angele_en
der Geheimhaltung unterliegen, durch den lernsprecher dure
wird dadurch dem feindlichen lachrichtendienst Material in
brt für die fcindliche  riegsführung ausgewertet werden
sprächsführende hat deshalb bei der Pihrung von Fernge
zu denken und trägt jede Verletzung dieser Geheimhaltü
sten Konsequenzen.
ruppenk mmandeure und Dienststellenleiter haben die unter
ten und das Personal von Zeit zu Zcit auf die im Vehr
 gebotene Vorsicht beim Mühren von Gesprächen sehärfste
(HWNO Abt.I Nr.1097/42 geh, v.24.11.1942)
schränlung im Fernsprech- wnd Telegrammverkehr,
hrmachtbevollmächtigte hat auf Anordnung des OßW mit den
W Bv 1942, Nr.4, Zidfer 2) v.25.7.1942 Bestimmungen 
lassen, um den ins wnermeßliche anwachsenden Fernsprech-, Telegramm-
Fernschreibverkehr herabzumindern wnd den Abbau nicht dringend benöti
ter ortsfester Nachrichtenanlagen durchzuführen.
Auf Grund von Anträgen der Truppe wnd von Dienetstellen, som
der hier eingehenden Fernsprechgebührenberechnungen der Post ist feste
stellt worden, dass diese Bestimmungen nicht in der gebührenden Weisek
achtet werden.
S gehen beispielsweise laufend Anträge beim V Bv ein, mit denel.
die Neueinrichtung bzw. Verlegung von Ternsprcohanschlüssen gefordert
werden, obwohl sie nicht unbedingt Hriegswichtig sind. Vielfach sind es
Anträge, die aus Bequemlichkeitsgründen gestellt erden.
An Fernsprech- wnd Telegrammgcbühren vurden beispielsweise vom
HWNo beim W Bv allein im Monat September l942 für den Bereich des Wehr-
kreises Böhmen u.Mähren bezahlt über Rit 300.000,--,
Davon entfallen auf Gebühren für:
Ferngespräche
rund RM
14.500.--
fernmdl.aufgegebene Telegrame
1
11
2:600;--
aufgegebeno Diensttelegramhe
11
:
4:200,--
Sondergespräche
I1
11
38.900.~-
Hierbei wurde die Wahrnchmung gemacht, dass die monatlichen Ge-
bühren nicht abnehmen, sondern von Monat zu Monat ansteigen.
Alle Truppenk mmandeure und Dienststellenleiter werden hiermit
nochmals eindringlich darauf hingcwiesen, dass es notwendig ist, auf
Einschränlung in der Herstellung und Verlegung von Fernsprechansehlüssen
hinzuwirken sowie in der Pührung von gebührenpfliohtigen Ferngesprächen
und Aufgabe von Telegrammen sich mchrinsclpänlungen als bisher auizu-
erlegen.
41329
--
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aam
den ausserdem gebeten, für ihren Bereich die erforderlichen Anordnungen
zu treffen, damit die vom OlW in dieser Hinsicht erlassenen Beßehle
.ordnungsgemäss durchgeführt werden.
Auf Anordnung des OlW werden besonders Offiziere oder Beamte einge
setzt, um die Ferngespräche zu überwachen. Dabei sich crgebende Anstän-.
de, vor allem auch in Bezug auf Gcheimhaltung, müssen dem OKw vcn Fall
zu Fall gemeldet werden. Um die Truppen und Dienststellen vor Unannehm-
lichkeiten zu bewahren, wird hicrauf besonders hingewiesen.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass auf Grund äines Führerbcfehi.
die Nichtbeachtung der für die tcchnischen Nachrichtenmittel erlassenen
einschränkenden Bestimmungen unter hohe Strafe gestellt ist.
(HWNO Abt.III Nr.l090/42 geh.v.23.l1)
5.) Betr.: Aufgabe von Telegrammen bei der Böhmisch-lähr.Post (BlP) und
Führen von Sondergesprächen (Sr-Gesprächcn) über das öffentliche N
Trotz der vom OlW erlasdenenscharfen Bestimmungen über die Ein-
schränkung des Fernsprech- und Telegrammverkehrs steigcn die Gebühren
für Sr-Gespräche und für bei der BllP aufgelieferten Telegramme dauernd e
Es wird deshalb befohlen:
A)Telegrammverkehr:
I.) Telegramme an Wehrmachtdicnststellen sind grundsätzlich als Fern
schreiben, Funk- oder Fernspruch bei der nächsten Wehrmachtvermittlung 
aufzuliefern. Diese besorgt dic Weiterbcförderung auf dem geeignetsten
Wege.
2.) Die Aufgabe von Telegranmen bei den Postämtern der BMP bildet d.
Ausnahme, Es handelt sich hierbei un Telegramme an Empfänger, die nicht
über die Wehrmachtsondernetze zu erreichen sind. DieseTelegramme müssen
von der absendenden Vehrmachtdienststelle oder schriftlich, versehen mi
dem Abdrucl: des Einheitsführers, bei dem zuständigen Postamt der BiP auz
gegeben werden. Das Pehlen des Dienstsiegels oder Dienststempels kamn ir
pesonders dringenden Fällen mit den Vorten "In Ermangelung eines Dienst
siegelsy und der Unterschrift des Einheitsführers mit Angabe des Dienst
grades und der Dienststellung bescheinigt werden,
Durch die Abgabe der Untcrschrift übernimmt der Einheitsführer
die volle Verantwortung daiür, dass es sich um einen offenen Text, der
sich für die Übermittlung durch die BMP eignet und un eine dringende Mit.
teilung handelt, die als Brief ihren Zweck verfchlen würde.
3.) Die Aufgabe von Wehrmacht-Diensttelegrammen durch den Fernspre-
 a r are  d d dar d d d
B) Sondergespräche (Sr-Gespräche):
Die stark anwachsende Zahl der Sr-Gespräche zwingt dazu, dass das
Führen von Sondergesprächen überwacht wird. Die Vermittlungen führen Nac
weise über alle von ihrer Vermittlung geführten Sr-Gespräche mit folgen
den Angalen:
1.
Gesprächsbeginn mit Angabe des Tages und der Stunde,
2.) Name und Dienstgrad dcs Gesprächsführenden,
3.) Angerufene Stelle mit Angabe des Ortes, der Dienststelle, der
Anschlußnummer und des Namens des gewinschten Teilnehmers,
4.) Dringlichkeitsstufe des Gespräches (Sr,SrD oder SrA) und
5.) Dauer des Gespräches in Minuten.
Diese Gesprächsnachweise sind wöchentlich abzuschliessen und dem
Standortältesten vorzulegen. E'ne Ausnahme bilden die Vermittlungen, dic
durch Personal der Nachriehten-Betricbsleitung Böhmen u.lähren besetzt
sind. Diese Vermittlungen legen die Gesprächsnachweise ihrer zuständigen
Nachrichten-Betriebslcitung vor. Die Standortältesten über -
f-


